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> Einleitung, Grundlagen 

> Aufzugsanlagen in Fahrschächten nach LBO / LBOAVO 

> Aufzugsanlagen ohne Fahrschächte nach LBO / LBOAVO 

> Evakuierungs- und Feuerwehraufzüge 

> Beurteilungshilfe 

> Triebwerksräume / Maschinenloser Aufzug 

> Durchlader 

> Penthousewohnung 

Agenda 

[Quelle: Spiegel Online] 
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>  Zweck 

> Vertikale Erschließung des Gebäudes 

> Transport von Personen und Lasten 

> Bauarten 

> Personenaufzüge 

> Lastenaufzüge 

> Evakuierungsaufzüge 

> Feuerwehraufzüge 

> Grundlagen 

> Bauordnung, Sonderbauvorschriften 

> Technische Baubestimmungen (VwV TB) 

> DIN-Normen / DIN EN (z. B. Reihe DIN EN 81-é.) 

 

 

Grundlagen Aufzugsanlagen 
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§ 29 Abs. 1 LBO 

> Aufzugsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein.  

> Sie sind so zu errichten und anzuordnen, dass die Brandweiterleitung ausreichend 

lange verhindert wird und bei ihrer Benutzung Gefahren oder unzumutbare 

Belästigungen nicht entstehen. 

 

§ 14 Abs. 1 LBOAVO 

> Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, um eine 

Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern.  

> In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. 

 

 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 
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Fahrschacht und Fahrschachtabschlüsse 

Gebäudeklasse 3 Gebäudeklasse 4 Gebäudeklasse 5 

  fh: feuerhemmend    

  nb: nichtbrennbare Baustoffe 

  hf: hochfeuerhemmend 

  nb: nichtbrennbare Baustoffe 

  fb: feuerbeständig 

  nb: nichtbrennbare Baustoffe 

Übersicht: Anforderungen an Fahrschächte von Aufzügen gemäß MBO 2002 / §  14 Abs. 2 LBOAVO 

[Quelle: FeuerTRUTZ GmbH, Brandschutzaltlas / 04.2005, Abbildung 2.2.2-1] 
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§ 14 Abs. 3 LBOAVO 

> Fahrschächte müssen zu lüften sein. 

> Fahrschächte müssen eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt 

von mindestens 2,5 % der Fahrschachtgrundfläche,  

mindestens jedoch 0,1 m² haben. 

> Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so  

gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch  

Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

 

 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 
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§ 14 Abs. 6 LBOAVO 

> Aufzüge, die Haltepunkte in mehr als einem Rauchabschnitt haben, müssen über 

eine Brandfallsteuerung mit Rauchmeldern an mindestens einem Haltepunkt in 

jedem Rauchabschnitt verfügen. 

Achtung: Anforderung variiert je nach Bundesland. 

 

 

 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 
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Statische BFS 

> Aufzug fährt in vorher festgelegte Bestimmungshaltestelle und geht dort außer 

Betrieb 

Halbdynamische BFS 

> Mindestens die festgelegte Bestimmungshaltestelle (Brandfallhaltestelle) wird mit 

einem automatischen Brandmelder überwacht. Sofern dort ein Brand detektiert wird, 

geht der Aufzug ein Geschoss davor außer Betrieb. 

Dynamische BFS 

> Mindestens alle Bereiche vor den Aufzugsanlagen werden überwacht, dadurch kein 

Halt in einem verrauchten Geschoss 

> Normalfahrt zu festgelegter Bestimmungshaltestelle (Brandfallhaltestelle), bei einer 

Rauchdetektion im Geschoss der Brandfallhaltestelle halt in dem Geschoss davor 

 

Brandfallsteuerung 
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> Bei einer Brandfallsteuerung gilt gem. VwV TB 

Tür auf oder zu? 

nach DIN EN 81-73 

20 Sekunden 
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Fahrschacht nach LBO / LBOAVO 
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§ 14 Abs. 1 LBOAVO 

>  Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig 

1. innerhalb eines notw. Treppenraumes, ausgenommen in Hochhäusern, 

2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken, 

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dürfen, 

4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2; 

sie müssen sicher umkleidet sein. 

 

 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 
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Fahrschacht oder Schacht 

Aufzugsanlage mit Fahrschacht 

[Quelle: FeuerTRUTZ GmbH, Brandschutzatlas / 04.2005, Abbildung 2.2.1-1]   

Aufzugsanlage ohne Fahrschacht 

[Quelle: FeuerTRUTZ GmbH, Brandschutzatlas / 04.2005, Abbildung 2.2.1-2]   
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> (Muster-) Hochhausrichtlinie (z.B. BW), DIN EN 81 -72 

> Gebäudetyp: Hochhäuser nach MHHR 

> Unterstützung Löschangriff der Feuerwehr 

> Funktionsfähigkeit im Brandfall 

> Druckbelüftungsanlage 

> erhöhte bauliche Anforderungen 

Feuerwehraufzüge 

Feuerwehraufzug mit einseitigem Zugang 

[Quelle: FeuerTRUTZ GmbH, Brandschutzatlas / 03.2016, Abbildung 3-5   
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> Barrierefreies Bauen nach § 39 LBO  

> Bauordnungsrechtlich nicht gefordert, z. B. DIN CEN/TS 81 -76 

> Gebäudetyp: z.B. Pflegeheime, Einrichtungen für körperlich eingeschränkte Personen 

> Funktionsfähigkeit im Brandfall bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch 

Evakuierungshelfer zulässig 

> Aufzugsvorraum, sicherer Wartebereich 

> Aufzugsgröße für Krankentrage geeignet 

> Sicherheitsstromversorgung  

> Brandfrüherkennung und Brandfallsteuerung 

> schutzzielorientierte Gesamtkonzeption 

Evakuierungsaufzüge 
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Beurteilungshilfe Triebwerksräume 
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Beurteilungshilfe Triebwerksräume 

[Quelle: FeuerTRUTZ GmbH, Brandschutzaltlas / 03.2007, Abbildung 2.2.4-1+2] 
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Beurteilungshilfe maschinenraumloser Aufzug 

> Schaltschrank der maschinen-

raumlosen Aufzugsanlage wird in 

der Regel innerhalb des 

Treppenraumes akzeptiert 

> nach LAR nur auf dem Fahrkorb 

montierte Steuerungstechnik 

zulässig ï jedoch vergleichbares 

Sicherheitsniveau 

> Nichtbrennbare Einhausung / 

Abdeckung 

> Lüftungsschlitze in der Einhausung 

werden akzeptiert 

 

 

[Quelle: Sobbe GmbH Aufzüge] 
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Beurteilungshilfe Durchlader 

> Themenstellung:  

> Verbindung von brandschutztechnisch abgetrennten  

Räumen über den Aufzugsschacht 

> Lösungsvorschlag: 

> Ausbildung beider Türen als Fahrschachttüren 

> Türen im Normalbetrieb nur so lange offen,  

wie für Ein- und Austritt erforderlich 

> Beide Fahrschachttüren werden so gesteuert, dass  

nicht beide Türen gleichzeitig offen stehen 

> Vorgehensweise: 

> Abstimmung mit den genehmigenden Behörden  

erforderlich, ggf. Forderung eines brandschutztech- 

nischen Abschlusses in Form einer Feuer- und Rauch- 

schutztür vor einer der beiden Aufzugstüren 

> Schutzzielorientierte Betrachtung 
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Beurteilungshilfe Penthousewohnung 

> Themenstellung:  

> direkte Anbindung der Penthousewohnung im  

obersten Geschoss an den Aufzug, Führung  

des Aufzuges in den weiteren Geschossen  

innerhalb des Treppenraumes 
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Beurteilungshilfe Penthousewohnung 

> Lösungsvorschlag: 

> Bewertung wie Anschluss von Wohnung an Treppenraum,  

Aufzug innerhalb des Treppenraumes 

> Brandschutztechnische Abtrennung des Aufzuges  

ausschließlich im obersten Geschoss 

> Trennwände zwischen Aufzug und Wohnung entsprechend  

der Treppenraumwände, Qualität je nach Gebäudeklasse  

> Abtrennung des Aufzuges in Anlehnung an  

§ 11 Abs. 5 LBOAVO mit einem vorgesetzten mindestens  

dichtschließendem Abschluss 

Achtung: keine Fahrschachttür 

> Empfehlung: selbstschließende Tür 

> * Abstimmung mit der Behörde erforderlich, alternativ  

feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss erforderlich 

* 
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Beurteilungshilfe Penthousewohnung 

> Statische Brandfallsteuerung mit Meldern in allen Geschossen 

> Rauchableitung an oberster Stelle des Treppenraumes (hier 

im Bereich der Aufzugsanlage) erforderlich 

 

> Vorgehensweise: 

> Abstimmung mit den genehmigenden Behörden ist 

zu empfehlen 

 

> Achtung Sonderfall: 

> Zusätzlich Führung des Aufzuges in die  

Tiefgaragenschleuse (= anderer Rauchabschnitt) 

> Fahrschacht nach LBO / LBOAVO  

> halbdynamische Brandfallsteuerung 

* 
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BRANDSCHUTZ 
DER ÜBERZEUGT 

Bei Rückfragen zu Ihrem konkreten Projekt 
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